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1. Allgemein

1.1
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen aus-
schließlich zu den nachstehenden Bedingungen. Diese gelten
auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. Ab-
weichungen von diesen Geschäftsbedingungen, insbesondere
die Geltung von Einkaufsbedingungen des Käufers, bedürfen
unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung. Gegenbestä-
tigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw.
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

1.2
Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns
nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder Ihnen durch Über-
sendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden
gelten nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

1.3
Die Berechnung erfolgt zu den jeweils am Tage des Versandes
geltenden Preisen zzgl. der zu diesem Zeitpunkt geltenden
Mehrwertsteuer.

2. Lieferung

2.1
Die Lieferungen erfolgen nach den für die einzelnen Produkte
geltenden Lieferformen. Ab 500,00 € Netto-Warenwert erfolgt
die Lieferung frei Haus. Unter 500,00 € Netto-Warenwert erfolgt
die Lieferung unfrei. Mehrkosten für verlangten Express oder Ei-
genversand werden separat berechnet.

2.2
Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich
vereinbart werden, bedürfen der Schriftform. Bei schuldhafter
Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst
nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben.

2.3
Soweit wir eigene Verpackung und Transportmittel stellen,
gelten unsere besonderen Verpackungsbedingungen. Die Ver-
packung geschieht mit größtmöglicher Sorgfalt. Sie wird nicht
zurückgenommen.

3. Höhere Gewalt

3.1
Fälle höherer Gewalt – als solche gelten die Umstände und Vor-
kommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsfüh-
rung nicht verhindert werden können – suspendieren die Ver-
tragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und
den Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten sich daraus ergeben-
de Verzögerungen den Zeitraum von 6 Wochen, so sind beide
Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betreffenden
Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige
Ansprüche bestehen nicht.

4. Versand und Gefahrenübergabe

4.1
Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des
Empfängers. Der Gefahrenübergang auf den Käufer erfolgt im
Zeitpunkt der Auslieferung der Ware an den Versand-Beauf-
tragten.

4.2
Die Ware rollt auf Gefahr des Käufers, dem auch die Versiche-
rung der Ware obliegt. Erkennbare Transportschäden sind dem
anliefernden Spediteur unverzüglich bei der Annahme der Ware
anzuzeigen. Versteckte Transportschäden sind dem anliefern-
den Spediteur innerhalb eines Zeitraumes von 7 Tagen schriftlich
mitzuteilen.

4.3
Versicherung gegen Transport- und Feuerschaden erfolgt auf
schriftlichen Wunsch und auf Kosten des Käufers.

5. Zahlungsbedingungen

5.1
Unsere Rechnungen sind ohne Abzug 30 Tage nach Rech-
nungsdatum fällig und zahlbar rein netto Kasse.

5.2
Bei Barzahlung werden gewährt:
Innerhalb von 10 Tagen 3% Skonto
Innerhalb von 30 Tagen netto

5.3
Die Zahlungsfristen werden jeweils vom Datum der Rechnungs-
ausstellung an gerechnet.

5.4
Die Hereingabe von Wechseln bedarf unserer Zustimmung, de-
ren Spesen und Kosten sowie die Gefahr für rechtzeitige Vorle-
gung und Protesterhebung gehen voll zu Lasten des Käufers.

5.5
Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der
Geltendmachung eines weiteren Schadens Zinsen in Höhe von
8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet.

5.6
Bei noch nicht fälligen Rechnungen ist Skontoabzug nur dann
zulässig, soweit uns gegenüber dem Käufer nicht noch Forde-
rungen aus fälligen aber noch nicht bezahlten Rechnungen zu-
stehen.

5.7
Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen
berechtigen den Käufer zur Aufrechnung.

6. Gewährleistung

6.1
Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendbarkeit
unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben
erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht
von eigenen Prüfungen und Versuchen.

6.2
Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Vollstän-
digkeit, Richtigkeit, und Fehlerlosigkeit zu überprüfen. Erkenn-
bare Beanstandungen führen nur zu Gewährleistungsansprü-
chen, wenn sie innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Ware
dem Verkäufer schriftlich angezeigt werden. Glaubt der Käufer
Grund zur Beanstandung der gelieferten Ware zu haben, hat die
Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung der Ware zu unterbleiben.
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Soweit die Ware weiterverarbeitet wird, obwohl ein Mangel der
Ware erkannt wurde oder hätte erkannt werden müssen, wird
der Verkäufer von jeglicher Haftung für Schäden und Folgeschä-
den frei. Auf Aufforderung durch uns und auf unseren Wunsch
ist uns die Ware ganz oder in Form von fehlerhaften Muster-
stücken zur Prüfung zu übersenden.

6.3
Bei versteckten Mängeln können Ansprüche nur dann geltend
gemacht werden, wenn der Käufer oder dessen Abnehmer den
Nachweis für einwandfreien Unterboden, die Verwendung ge-
eigneter Klebemittel, sachgemäße Verarbeitung, normale Bean-
spruchung (hierunter wird eine für den empfohlenen Einsatz-
zweck übliche und für den Hersteller erkennbare zu erwartende
Beanspruchung verstanden ) und ordnungsgemäße Pflege führt.
Handelsübliche oder geringe Abweichungen von Qualität, Ge-
wicht, Größe, Dicke, Breite, Ausrüstung, Musterung und Farbe
werden nicht als Mängel anerkannt.

6.4
Bei anerkannten Mängeln verpflichten wir uns zur Ersatzliefe-
rung. Der Anspruch auf Ersatzlieferung verjährt innerhalb von
zwei Jahren nach Warenerhalt. Ersatzlieferungen werden best-
passend vorgenommen. Farbabweichungen bleiben vorbehal-
ten, da eine Garantie für Ersatzlieferungen aus gleicher Produk-
tion oder Charge wie die Vorlieferung nicht übernommen werden
kann. Bei Lieferungen von gleichfarbigen Bodenbelägen können
wegen des unterschiedlichen Fertigungsverfahrens geringe Far-
bunterschiede auftreten, die jedoch nicht zur Beanstandung be-
rechtigen.

7. Schadenersatz

7.1
Unsere Haftung für eigenes, leicht fahrlässiges Verhalten sowie
leichte Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden
Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen ist ausgeschlos-
sen, außer in Fällen

a) der Haftung nach dem Produkthaftpflichtgesetz oder den von
der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen der Produkt-
haftpflicht,

b) der Verletzung von Hauptpflichten oder wesentlichen Neben-
pflichten des Vertrages,

c) der Verletzung von Leben, Gesundheit oder ähnlichen
wesentlichen Rechtsgütern und

d) der Verletzung ausdrücklicher Eigenschaftszusicherungen 
und sonstiger Garantien.

7.2
Im Falle des Absatzes 1 b) ist die Höhe des Schadenersatzes
begrenzt auf den für die haftende Partei bei Vertragsabschluß
vorhersehbaren Schaden.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1
Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderung aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem Käufer bleibt die verkaufte Ware un-
ser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware im
ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.

8.2
Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verar-
beitung, Vermischung oder Verbindung der Ware entstehenden
Erzeugnisse, zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gel-
ten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung
mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben
wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verar-
beiteten Waren.

8.3
Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen
Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unse-
res etwaigen Miteigentumsanteils (Vgl. Ziffer 8.2) zur Sicherung
des Eigentums an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Wi-
derruf oder zur Einstellung seiner Zahlung an uns für unsere
Rechnung einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist
der Käufer auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung
im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig
die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in
Höhe unseres Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu
bewirken, als die Forderungen unsererseits gegen den Käufer
bestehen.

8.4
Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen
sind uns vom Käufer unverzüglich mit eingeschriebenem Brief
mitzuteilen.
Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen
vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Drit-
te verpfändet, noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten
werden.

8.5
Wir behalten uns vor, von unserem Eigentumsvorbehalt auch
ohne Fristsetzung nach § 323 BGB Gebrauch zu machen.

8.6
Übersteigt der Wert der Sicherheiten unserer Forderungen um
mehr als 20%, so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit
Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

9.1
Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbezie-
hungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des einheitlichen
internationalen Kaufrechts ist ausgeschlossen.

9.2
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Köln.

9.3
Der beiderseitige Gerichtsstand ist, sofern der Käufer Vollkauf-
mann ist, unabhängig vom Streitwert für alle sich aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitig-
keiten, Köln oder ein anderer Ort nach unserer Wahl.

9.4
Sollte eine Bestimmung aus diesen Geschäftsbedingungen oder
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt.


